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1 Prüfungsauftrag und Vorbemerkungen 

 

Die jährliche Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommune findet ihren Abschluss mit 

der Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und der Entlastung durch 

die Stadtverordnetenversammlung nach den Bestimmungen der §§ 113 und 114 HGO. 

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 112 Abs. 9 HGO durch den Magistrat 

und dessen Prüfung durch die Revision des Landkreises Gießen gemäß den §§ 128 und 

131 HGO werden die Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. 

Der Magistrat der Stadt Laubach erteilte uns mit Aufstellungsbeschluss vom 09.11.2015 

den Auftrag, den Jahresabschluss der Stadt Laubach zum 31.12.2009 zu prüfen und dar-

über zu berichten.  

 

2 Rechtliche Grundlagen 

 

Das Land Hessen hat den Prozess der Einführung eines neuen kommunalen Rechnungs- 

und Steuerungssystems (NKRS) durch die Änderung der Hessischen Gemeindeordnung in 

der Fassung vom 01.04.2005 (zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 

Dezember 2015 (GVBl. S. 618)) eingeleitet und mit dem Erlass der Gemeindehaushalts-

verordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 02.04.2006, zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S. 254), fortgesetzt. 

Die Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 

22.01.2013 und den Änderungen vom 16. Dezember 2015 enthalten Richtlinien für die 

Anwendung und Auslegung der in der GemHVO verwendeten Rechtsbegriffe. Sie sollen 

das Verständnis der gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften erleichtern. 

Die Stadt Laubach hat die geänderten Vorschriften zur HGO und GemHVO bei der Aufstel-

lung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 nicht angewendet.  

Der Jahresabschluss beruht auf dem Rechtsstand der HGO vom 01.04.2005 und der 

GemHVO-Doppik vom 02.04.2006, einschließlich der Muster 1 bis 20. 
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Dieser Schlussbericht bildet die Grundlage für die Entscheidung der Stadtverordnetenver-

sammlung über den Jahresabschluss sowie die Entlastung des Magistrates und ist daher 

gemeinsam mit dem Jahresabschluss durch den Magistrat zur Beratung und Beschlussfas-

sung vorzulegen (§ 113 HGO). 

Die Stadtverordnetenversammlung hat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 

31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu beschließen und 

gleichzeitig über die Entlastung des Magistrats zu entscheiden (§ 114 HGO). 
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3 Grundsätzliche Feststellungen 

 

Die Verpflichtung zur Erstellung des Jahresabschlusses (inklusive Anlagen) sowie des Re-

chenschaftsberichtes ergibt sich aus § 112 HGO. Danach soll der Jahresabschluss inner-

halb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufgestellt sein. 

Der Magistrat der Stadt Laubach hat, mit der Beratung und Beschlussfassung über den 

Jahresabschluss zum 31.12.2009, in seiner Sitzung am 09.11.2015 einstimmig, bei zwei 

Enthaltungen, den Beschluss gefasst, dass bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 

31.12.2009 der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 

30.07.2014 über die „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jah-

resabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013“ angewendet wird. 

Danach wird es für angemessen gehalten, dass eine Kommune den Jahresabschluss nicht 

in aller Präzision erstellt, sondern die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage umfassend 

und zutreffend spätestens im Jahresabschluss zum 31.12.2014 darstellt. 

Im Interesse einer schnellen Aufstellung der doppischen Jahresabschlüsse können dem-

nach die folgenden Möglichkeiten zur Beschleunigung der Aufstellungsarbeiten genutzt 

werden: 

1. Bestimmung von Wertgrenzen 

Für die Ermittlung und Ausweisung von Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, 

Sonderposten und Verbindlichkeiten, ausgenommen die aus Krediten und kreditähnli-

chen Rechtsgeschäften, können nach den Verhältnissen der Gemeinde angemessene 

Wertgrenzen bestimmt werden. 

2. Rückstellungen 

Die Bildung erforderlicher Rückstellungen für die in § 39 Abs. 1 Nr. 3 bis 9 GemHVO 

aufgeführten Verbindlichkeiten und Aufwendungen kann bis zur Aufstellung des Jah-

resabschlusses 2014 zurückgestellt werden. 

3. Wertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten 

Pauschal- und Einzelwertberichtigungen müssen erst mit dem auf den 31. Dezember 

2014 aufzustellenden Jahresabschluss vorgenommen werden; fehlerhafte Zuordnun-

gen von Forderungen und Verbindlichkeiten müssen vor diesem Zeitpunkt nicht korri-

giert werden. Damit zusammenhängende Umbuchungen können unterbleiben. 
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Daneben kann die Wertberichtigung von Forderungen auf Dauer als pauschale Einzel-

wertberichtigung gemäß der Altersstruktur des Forderungsbestandes erfolgen. Einzel- 

und Pauschalwertberichtigungen sind in diesem Fall nicht erforderlich. 

4. Inventar 

Die Abstimmung der Buchbestände mit den tatsächlich vorhandenen Vermögensge-

genständen (Nr. 3 der Hinweise zu § 36 GemHVO) kann bis zur Aufstellung des Jahres-

abschlusses 2015 zurückgestellt werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände 

des Umlaufvermögens mit Ausnahme der flüssigen Mittel. 

5. Leistungsmengen und Kennzahlen 

Die Angaben nach § 48 Abs. 2 GemHVO zu Leistungsmengen und Kennzahlen können 

bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 zurückgestellt werden. 

6. Jahresabschluss (Bestandteile, Anlagen) 

 

6.1. Es bestehen keine Bedenken, wenn die Kommune die mit Verordnung vom 27. 

Dezember 2011 geänderten Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung auch 

bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen anwendet, die vor dem Inkrafttreten der 

Änderungsverordnung aufzustellen waren. 

6.2. Der Magistrat hat den Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr auch dann aufzu-

stellen, wenn die Prüfung und die sich anschließenden Entlastungsverfahren von 

Jahresabschlüssen vorangegangener Haushaltsjahre noch nicht abgeschlossen sind. 

6.3. Fasst der Magistrat die Aufstellung von mehreren Jahresabschlüssen technisch 

in einem Beschluss zusammen, sind die erforderlichen Daten für jedes Haushaltsjahr 

getrennt anzugeben. 

6.4. Der Jahresabschluss (§ 112 Abs. 2 HGO) ist entsprechend den Mustern 15, 16 

bzw. 17 und 20 zur GemHVO aufzustellen. 

6.5. In den Teilergebnisrechnungen kann die Darstellung der Kosten und Erlöse aus 

internen Leistungsverrechnungen (§ 4 Abs. 3 i. V. m. § 48 Abs. 1 GemHVO) bis zur 

Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 zurückgestellt werden. 

6.6. Der Rechenschaftsbericht (§ 112 Abs. 3 HGO) kann auf die Darstellung der we-

sentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen begrenzt werden. 

6.7. Im Anhang sind nur die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern 

(§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO) sowie die Angaben nach § 50 Abs. 2 GemHVO zu machen, 

soweit die dort aufgeführten Sachverhalte bei der Gemeinde gegeben sind. Eine Dar-

stellung in komprimierter Form ist ausreichend. 
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Der Beschluss über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 erfolgte in der Sitzung 

des Magistrats am 09.11.2015. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte somit 

nicht fristgerecht. 

 

3.1 Lage der Kommune 

Gemäß § 112 Abs.3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss 

durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind nach § 51 

der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) der Verlauf der Haushaltswirtschaft und 

die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der 

Aufgaben darzustellen.  

Da zum Zeitpunkt der Erstellung (09.11.2015) die Angaben und Ausführungen auf ver-

gangenheitsbezogenen Daten basieren, somit die Steuerungsfunktion weitestgehend ver-

loren ist, wird auf eine Stellungnahme zur Lagebeurteilung seitens der Revision verzich-

tet. 

 

3.2 Unregelmäßigkeiten und Unrichtigkeiten 

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung wurden keine Unrichtigkeiten und Verstöße 

gegen gesetzliche Vorschriften festgestellt.  
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4 Prüfungsdurchführung 

 

Gemäß § 128 HGO ist der Jahresabschluss vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt (Re-

vision) zu prüfen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 129 HGO. Das Ergebnis der Prüfung 

fasst das Rechnungsprüfungsamt (Revision) in einem Schlussbericht zusammen. 

Im Rahmen des Umstellungsprozesses auf das doppische Rechnungswesen in Hessen ist 

ein erheblicher Erstellungsrückstand bei Jahresabschlüssen der Kommunen im Landkreis 

Gießen entstanden. Um die gesetzliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen und den kom-

munalen Gremien zeitnahe Steuerungsinformationen zur Verfügung stellen zu können, 

hat sich die Revision des Landkreises Gießen auch aufgrund der personellen Situation 

entschlossen, die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch Dritte durchführen zu las-

sen. Nach Abschluss eines förmlichen Vergabeverfahrens seitens der Revision des Land-

kreises Gießen wurde der Firma Hertz & Weyer GmbH aus Oberursel der Auftrag erteilt. 

Eine grundsätzliche Abstimmung zu dieser Vorgehensweise ist mit dem Magistrat der 

Stadt Laubach vorgenommen worden, da nach § 3 der Gebührensatzung der Revision die 

hierdurch entstehenden Aufwendungen von der Stadt Laubach zu erstatten sind. 

Das Prüfungsverfahren ist zwischen der Firma Hertz & Weyer GmbH und der Revision des 

Landkreises Gießen regelmäßig abgestimmt worden. 

4.1 Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung waren unter Einbeziehung der Buchführung die Vermögensrech-

nung, die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Anhang und Rechenschaftsbericht des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2009. 

Gemäß § 128 Abs. 1 HGO hat das Rechnungsprüfungsamt (Revision) den Jahresabschluss 

mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob 

 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig be-

gründet und belegt sind, 

3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 

worden ist, 

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 
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5. der Jahresabschluss nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellt. 

 

4.2 Art und Umfang der Prüfung 

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde in Anlehnung an „die Mindeststandards zur 

Prüfung rückständiger Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013“, die von den Arbeitsge-

meinschaften der Leiter/innen der Rechnungsprüfungs-/Revisionsämter in Hessen zur 

Anwendung empfohlen wurden, durchgeführt. 

Die Mindeststandards stehen im Zusammenhang mit den Aussagen im Erlass des Hessi-

schen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.07.2014 zur „Beschleunigung der 

Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis 

einschließlich 2013 und sind als Rahmenvorgabe zu verstehen. 

Danach wird es für angemessen gehalten, wenn eine Kommune den Jahresabschluss nicht 

mit aller Präzision erstellt, sondern die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage umfassend 

und zutreffend spätestens im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 darstellt. 

Dennoch ist zu prüfen, ob Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht frei von wesentli-

chen Unrichtigkeiten und Verstößen sind. 

Dies bedingt die Anwendung von Wesentlichkeitsgrenzen bei der Prüfung von Jahresab-

schlüssen. 

Danach ist die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes so zu pla-

nen und durchzuführen, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße mit hinreichender 

Sicherheit aufgedeckt werden. Unrichtigkeiten und Verstöße gelten als wesentlich, wenn 

sie wegen ihrer Größenordnung oder Bedeutung Einfluss auf den Aussagewert der Rech-

nungslegung für den Abschlussadressaten haben, bzw. die auf Basis der Rechnungsle-

gung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen des Abschlussadressaten beeinflussen 

könnten. 

Als Gesamtwesentlichkeitsgrenze für die Vermögensrechnung wird ein Grundwert (gestaf-

felt nach Höhe der Bilanzsumme) zuzüglich 0,45% der jeweiligen Bilanzsumme festgelegt. 

Für erforderliche Korrekturen der Ergebnisrechnung haben wir als Wesentlichkeitsgrenze 

eine Veränderung des Jahresergebnisses um mehr als 10 % festgelegt, wenn der Betrag 

zugleich mehr als 0,25 % der Bilanzsumme ausmacht (vgl. GemHVO – Kommentar - Ein-

führung - GemHR He/7.2014, S. 22). 
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Die so im Laufe der Prüfung ermittelten Prüfungsbeanstandungen werden in einer Umbu-

chungsliste zusammengestellt und führen, soweit sie im geprüften Jahresabschluss nicht 

mehr korrigiert werden, bei Überschreiten der v. g. Wesentlichkeitsgrenzen zu einer Ein-

schränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerkes. 

Ergänzend hierzu wurden die Leitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) zur 

Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen (IDR Prüfungsleitlinie 200) ange-

wendet. Danach wird die Prüfung unter Anwendung eines risikoorientierten Prüfungsan-

satzes geplant und durchgeführt. Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-

lung des durch den Jahresabschluss und seiner Anlagen vermittelten Bildes der Vermö-

gens-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, werden hierdurch mit hinreichender 

Sicherheit erkannt. 

Der Prüfung lagen intern die von der Revision festgelegten Prüfungsschwerpunkte unter 

Berücksichtigung einer vorläufigen Lageeinschätzung der Kommune sowie eine Einschät-

zung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) 

nach den vorgenannten Mindeststandards zugrunde. 

Die Prüfung wurde, soweit nicht anders angegeben, stichprobenartig durchgeführt. Als 

Prüfungsgrundlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, Kontoauszüge und Belege, das 

Akten- und Schriftgut der Stadt Laubach sowie die dazugehörigen Verträge. 

Die von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise sind vollständig erbracht worden. Die 

Verwaltungsleitung der Stadt Laubach hat uns die Vollständigkeit zum Jahresabschluss 

und Anhang bzw. Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2009 am 24.04.2017 

schriftlich bestätigt. 

Durch die Anwendung der „Mindeststandards zur Prüfung rückständiger Jahresabschlüsse 

bis einschließlich 2013“ bei der Prüfung des Jahresabschlusses konnten die Ziffern des 

§ 128 Abs. 1 HGO nur eingeschränkt geprüft werden. Danach wurden überwiegend Plau-

sibilitätsprüfungen durchgeführt. 

Ausgangspunkt für die Prüfung war der von uns geprüfte Jahresabschluss zum 

31.12.2008, der mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk vom 30.06.2017 von uns 

versehen wurde. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 wurde mit Unterbrechungen in der Zeit vom 

01.08.2016 bis 31.07.2017 durchgeführt.  
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5 Haushaltswirtschaft 

 

5.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft 

Die Kommune hat für jedes Haushaltsjahr gemäß § 97 HGO eine Haushaltssatzung zu 

erlassen. 

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ist der Aufsichtsbehörde gemäß 

§ 97 Abs. 4 HGO spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. Der 

Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune (§ 95 HGO). Er 

ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vorschriften für die Haus-

haltsführung verbindlich.  

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2009 der Stadt Laubach erfolgte am 

11.12.2008, die Bekanntmachung am 12.02.2009 und die Auslegung in der Zeit vom 

16.02.2009 bis 20.02.2009 sowie am 23.02.2009 und 24.02.2009. Die Genehmigung der 

Haushaltssatzung seitens des Landkreises Gießen erfolgte unter Auflagen mit Datum vom 

23.01.2009. 

Die Beschlussfassung über die 1. Nachtragssatzung der Stadt Laubach erfolgte am 

10.11.2009, die Bekanntmachung am 14.01.2010 und die Auslegung in der Zeit vom 

18.01.2010 bis 22.01.2009 sowie am 25. Und 26.01.2010. 

 

5.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

Im Rahmen der Berichterstattung über die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft ist 

unter Berücksichtigung der vorgenannten Mindeststandards eine Feststellung darüber zu 

treffen, ob die Stadt Laubach insgesamt die geltenden gesetzlichen Vorschriften beachtet 

hat. 

Durch die Prüfung des Jahresabschlusses ist u. a. sicherzustellen, dass auch die haus-

haltsrechtlichen Vorschriften, die sich explizit auf den Jahresabschluss beziehen, beachtet 

wurden. 

Hierzu zählen insbesondere die Einhaltung der Kredit- und Verpflichtungsermächtigun-

gen, der veranschlagten Budgets bzw. der örtlichen Deckungsregeln, über- und außer-

planmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, Ermächtigungsübertragungen etc. 
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5.2.1  Haushaltssatzung und Haushaltsplan   

In der am 10.11.2009 beschlossenen Nachtragssatzung wurden für das Haushaltsjahr 

2009 nachfolgende Festsetzungen getroffen: 

im ordentlichen Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge 10.602.120,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen -12.797.046,00 €

mit einem Saldo von -2.194.926,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge 9.200,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen -300,00 €

mit einem Saldo von 8.900,00 €

mit einem Fehlbetrag von -2.186.026,00 €

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf -1.794.271,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 726.680,00 €

Auszahlungen aus Investitonstätigkeit auf -1.130.267,00 €

mit einem Saldo von -403.587,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 354.100,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -565.065,00 €

mit einem Saldo von -210.965,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von -2.408.823,00 €

festgesetzt.

Grundsteuer A (land- und forstw. Betriebe) 300%
Grundsteuer B (Grundstücke) 260%

Gewerbesteuer (nach Ertrag) 330%

Hebesätze

210.700,00 €

0,00 €

10.000.000,00 €

im Ergebnishaushalt

im Finanzhaushalt 

Kreditermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

Höchstbetrag der Kassenkredite

 

 

Gemäß § 97 Abs. 4 HGO soll die beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spä-

testens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt wer-

den.  

Die Haushaltssatzung enthielt genehmigungspflichtige Teile (Kreditaufnahme für Investi-

tionen) nach § 97 Abs. 5 HGO.  
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Mit Schreiben vom 30.11.2009 stellte die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen fest, 

dass die 1. Nachtragshaushaltssatzungsatzung keine genehmigungspflichtigen Teile ent-

hielt. Mit Genehmigung der Haushaltssatzung vom 23.01.2009 verband die Kommu-

nalaufsicht ihre aufsichtsbehördliche Genehmigung mit folgenden Auflagen und Hinwei-

sen: 

- Das Haushaltssicherungskonzept ist fortzuschreiben. 

- Die Gebührenhaushalte sind dahingehend zu prüfen, dass die Benutzungsgebüh-

ren zu einer angemesseneren Kostendeckung führen. 

- Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sollen im Zuge des 

Haushaltssicherungskonzeptes auf mögliche Erhöhungen hin überprüft werden. 

- Die Personalaufwendungen dürfen keinesfalls weiter ansteigen. 

- Der Umfang der erbrachten freiwilligen Leistungen ist zu überprüfen. Eine Auswei-

tung der freiwilligen Leistungen ist nur dann zulässig, wenn diese nachweislich zu 

Verminderungen der Ausgaben im Pflichtbereich führen. Die freiwilligen Leistun-

gen sind einer strikten Wirkungskontrolle zu unterziehen. 

- Die Investitionen sind dahingehend zu prüfen, ob sämtliche veranschlagten Maß-

nahmen noch mit der aktuellen Haushaltslage zu vereinbaren sind oder aber zu-

rückgestellt werden sollten. 

- Bei Pflichtaufgaben sind Möglichkeiten der Kostenreduzierungen auszuschöpfen. 

- Für Aufgabenwahrnehmung nicht benötigte Vermögensgegenstände sind auf ihre 

Veräußerbarkeit hin zu prüfen. 

- Über- und außerplanmäßige Ausgaben müssen durch Einsparungen an anderer 

Stelle kompensiert sein. 

- Von der Möglichkeit haushaltswirtschaftlicher Sperren nach § 114n HGO ist Ge-

brauch zu machen. 

In ihrem Schreiben vom 30.11.2009 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung fordert die Kom-

munalaufsicht die Stadt Laubach auf, dass das Haushaltssicherungskonzept die in § 24 

GemHVO genannten Mindestinhalte zu beinhalten hat. 

5.2.2  Kreditermächtigungen und Kreditaufnahmen   

Gemäß § 2 der Nachtragssatzung 2009 vom 10.11.2009 wurden die in der Haushaltssat-

zung 2009 vom 11.12.2008 festgesetzten Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 

210.720,00 EUR nicht geändert.  
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5.2.3 Verpflichtungsermächtigungen  

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gemäß 

§ 3 der Nachtragssatzung 2009 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.  

 

5.2.4 Kassenkredite 

Nach § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung wurde der Höchstbetrag der Kas-

senkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-

spruch genommen werden durften, auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt. 

Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben mussten in 2009 neue Kassenkredite in Höhe 

von 3.000.000,00 EUR in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung der in 

Vorjahren aufgenommenen Kassenkredite beträgt der Gesamtbestand an Kassenkrediten 

zum 31.12.2009 8.000.000,00 EUR. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde im Haus-

haltsjahr 2009 nicht überschritten. 

 

5.2.5  Stellenplan 

Wie aus der nachstehenden Aufstellung zur Entwicklung des Stellenplanes zu entnehmen 

ist, hat sich die Anzahl der Planstellen gegenüber dem Vorjahr um 3,22 Stellen verringert. 

 Planstellen Veränderung 

 2008 2009 Vergleich % 

Beamte  5,00  5,00      0,00  0,00 

Beschäftigte  47,45  44,23  -3,22  -6,79 

Zusammen  52,45  49,23      -3,22  -6,14 

 
 
 
5.2.6  Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln 

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget (Teilhaushalt) veran-

schlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haus-

haltsplan nichts anderes bestimmt ist. 

Nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen die Mittel für Fraktionen sowie Verfü-

gungsmittel. Ferner dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten von 

zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. 
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Darüber hinaus hat die Stadt Laubach gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO die folgenden Auf-

wendungen aus verschiedenen Budgets, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht, für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt: 

• Aufwendungen innerhalb der Produkte (Fachgruppenbudgets) sind – unter Berück-

sichtigung der oben genannten Einschränkungen – gegenseitig deckungsfähig. 

• Verschiedene Fachgruppenbudgets werden auf einer übergeordneten Ebene zu 

Fachdienstbudgets zusammengeschlossen, in denen Aufwendungen – sofern ein 

Ausgleich auf Ebene der Fachgruppenbudgets nicht möglich ist - gegenseitig de-

ckungsfähig sind. 

• Auf einer weiteren Stufe werden zwecks gegenseitiger Deckungsfähigkeit, mehrere 

Fachdienstbudgets zu Fachbereichsbudgets zusammengeschlossen. 

• Ist ein Ausgleich in den jeweiligen Fachbereichsbudgets nicht möglich, können 

Aufwendungen auf Ebene des Globalbudgets Stadt Laubach gegenseitig gedeckt 

werden. 

Ferner können gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Bud-

gets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig 

erklärt werden. 

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können die Ansätze für Aufwendungen eines Fachdienstbud-

gets (Produkt) im Budgetkontrakt für übertragbar erklärt werden.  

Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den tatsächlich geleisteten Aufwendungen hat 

ergeben, dass einzelne Budgets (Teilhaushalte) und der Gesamtansatz überschritten wur-

den. Die Deckung der Budgetüberschreitungen konnte im Wesentlichen aufgrund fehlen-

der Mehrerträge und geringeren Ist-Aufwendungen (gegenüber dem Planansatz) nicht 

erreicht werden. 

Folgende Budgetergebnisse werden festgestellt: 

Budget Betrag 

Budget: 10.11.01,  Städtische Gremien -585,68 EUR 

Budget: 10.12.01,  Verwaltungssteuerung -36.895,93 EUR 

Budget: 10.12.03,  Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -449.848,93 EUR 

Budget: 10.14.02,  Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen -1.411.861,36 EUR 

Budget: 10.16.02,  Flächen-, und grundstücksbezogene Daten und 

Grundlagen -930,46 EUR 
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Budget Betrag 

Budget: 10.18.01,  Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung -599,53 EUR 

Budget: 10.18.02,  Förderung des Tourismus -3.011,31 EUR 

Budget: 11.19.01,  Statistik und Wahlen -1.507,87 EUR 

Budget: 11.20.02,  Verkehrslenkung, -sicherung und –überwachung -32.239,00 EUR 

Budget: 11.20.03,  Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht -2.804,31 EUR 

Budget: 11.20.04,  Meldeangelegenheiten -2.956,28 EUR 

Budget: 11.21.01,  Ordnungsangelegenheiten -21.886,96 EUR 

Budget: 12.22.01,  Heimatmuseum -2.211,00 EUR 

Budget: 12.23.01,  Kultur- und Heimatpflege -3.606,62 EUR 

Budget: 12.29.01,  Sportstätten und Bäder -701,35 EUR 

Budget: 20.32.01,  Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von Verkehrs-

wegen und Anlagen -187.710,13 EUR 

Budget: 20.33.01,  Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Frei-

zeitanlagen -3.162,38 EUR 

Budget: 20.33.04,  Förderung der Landwirtschaft -3.811,59 EUR 

Budget: 20.33.07,  Friedhofs- und Bestattungswesen -129.598,91 EUR 

Summe:   2.295.929,60 EUR 

 

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 990.267,00 EUR wurden im 

Haushaltsjahr 2009 nicht vollständig in Anspruch genommen. Eine Übertragung der An-

sätze für Auszahlungen für Investitionen in das Haushaltsjahr 2010 ist erfolgt.  

Gemäß §100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen, unabweisbar und die Gesamtde-

ckung gewährleistet ist. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder 

Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, in 

den übrigen Fällen ist die Stadtverordnetenversammlung alsbald davon in Kenntnis zu 

setzen. Entsprechende Beschlüsse über die überplanmäßigen Aufwendungen wurden im 

Berichtsjahr gefasst. 

Neben den Ansätzen der Haushaltsplanung und des Nachtragshaushalts sind im fortge-

schriebenen Ansatz der Jahresrechnung auch die übertragenen Budgetansätze (Haushalts-

reste) und die genehmigten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen ausgewiesen.  
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6 Feststellungen zur Rechnungslegung 

 

6.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Stadt Laubach verwendet das Buchführungsprogramm mpsNF der Firma mps public 

solutions GmbH, Koblenz. Im Einsatz befindet sich zurzeit die Programmversion 2.0 Hes-

sen. Ein Prüfzertifikat für das Land Hessen der TÜV Informationstechnik GmbH Essen 

(TÜViT) mit Datum vom 19.03.2013 liegt vor.  

Das Programm beinhaltet die Funktionen Zentraldatenverwaltung, Planung, Budgetpla-

nung, Produktplanung, Mittelbewirtschaftung/Kasse, Finanzbuchhaltung, Kosten- und 

Leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung, Konsolidierung und Verwaltungsvollstreckung. 

 

Feststellung: 

Die im Prüfungsjahr eingesetzte Programmversion wurde nicht geprüft bzw. testiert und 

war nicht Gegenstand unserer Prüfung. 

Für die im Haushaltsjahr 2009 eingesetzte Version des Buchführungsprogramms konnten 

keine Bescheinigungen oder Prüfzertifikate vorgelegt werden. Die Erstellung des Jahres-

abschlusses zum 31.12.2009 erfolgte mit der Programmversion 2.0. 

Nach unseren Prüfungsfeststellungen gewährleistet der angewandte Kontenplan eine kla-

re und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs. 

Der von der Stadt Laubach angewendete Kontenplan weicht vom Kommunalen Verwal-

tungskontenrahmen (KVKR) der GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 ab. Die Stadt Laubach 

nutzte für das Haushaltsjahr 2009 im Rahmen der Experimentierklausel zur Anwendung 

der Doppik in Hessen eine bis 2008 (einschließlich) zulässige Vorläuferversion des als 

verbindlich festgelegten Kommunalen Verwaltungskontenrahmens.  

Bis einschließlich des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 erfolgt die Buchhaltung auf Ba-

sis der Vorgängerversion zum KVKR. Im Rechnungswesen der Stadt Laubach werden so-

mit weder die Kontenpläne des KVKR 2009 noch des KVKR 2012 angewendet. Zwischen 

dem Kontenplan der Stadt Laubach und den verbindlich vorgegebenen Kontenplänen im 

KVKR bestehen in der Gliederung, der Zifferngruppierung und der Bezeichnung der Sach-

konten erhebliche Unterschiede. Eine Übersetzung in die zum Abschlusszeitpunkt anzu-

wendende Struktur des jeweils gültigen KVKR’s ist nicht möglich. 
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Die Stadt Laubach nutzt die mit Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und 

für Sport vom 22.06.2006 erteilte Ausnahmegenehmigung nach § 133 HGO, nach der 

Kommunen, die ihr Haushalts- und Rechnungswesen vor dem Inkrafttreten des neuen 

Gemeindehaushaltsrechts zum 02.04.2006 für die Zeit ab dem 01.01.2009 auf die Dop-

pik umgestellt haben, ihr Haushalts- und Rechnungswesen erst mit Wirkung für das 

Haushaltsjahr 2009 (Jahresabschluss zum 31.12.2009) auf die ab diesem Zeitraum für die 

Haushaltsaufstellung und die Rechnungslegung geltenden Muster und Kontenpläne (KVKR 

2009) anzupassen haben.  

 

 

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege 

wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. 

Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von dem Ma-

gistrat aufgestellt. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Fest-

stellungen den bis zum 31.12.2009 geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den sie 

ergänzenden ortsrechtlichen Satzungen und den sonstigen Bestimmungen. Die aus den 

weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungs-

gemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss. 

Zu einzelnen Prüfungsfeststellungen haben die von der Verwaltungsleitung benannten 

Personen Stellung genommen. Wesentliche Beanstandungen, die einer besonderen Be-

richtsdarstellung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt. 

Der Jahresabschluss stellt unter Berücksichtigung der angewendeten „Mindeststandards 

zur Prüfung rückständiger Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013“ insgesamt die tat-

sächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Laubach zutreffend dar.  

 

6.2 Allgemeine Feststellungen zur Rechnungslegung 

§ 35 der GemHVO schreibt vor, dass die Gemeinde für die Aufstellung der Eröffnungsbi-

lanz und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Inventar zu ermitteln 

hat. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs-und Betriebs-

stoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde 

von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich-

bleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und 
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seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel 

alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.  

Der Prüfvermerk zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006, mit Datum vom 29.11.2013, 

wurde hinsichtlich der Bilanzposition 1.2.5 „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung“ wegen einer fehlenden körperlichen Inventur für die Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung und einer nicht durchgängigen Anwendung der Ausnahmeregelung des § 59 

Abs.1 Satz 2 GemHVO bezüglich der 3.000 €-Regelung eingeschränkt. 

Eine körperliche Inventur ist bei der Stadt Laubach auch seither nicht erfolgt. 

Entsprechend Ziffer 4 des Erlasses zur „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von 

doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013“ vom 

30.07.2014, kann die Abstimmung der Buchbestände mit den tatsächlich vorhandenen 

Vermögensgegenständen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 zu-

rückgestellt werden. 

Diese Frist wurde mit Erlass des HMdIS vom 29.06.2016 um 2 Jahre bis zum 31.12.2017 

verlängert. 

Aufgrund dieser Regelung verzichten wir darauf, unseren Prüfvermerk für den Jahresab-

schluss 2009 wegen der fehlenden körperlichen Inventur einzuschränken. 

Wir weisen jedoch nachdrücklich darauf hin, dass bis zur Aufstellung des Jahresabschlus-

ses 2017 eine körperliche Inventur durchzuführen ist. Ansonsten werden wir unsere nach 

wie vor bestehende Beanstandung in Form einer Einschränkung des Prüfungsvermerks 

wieder aufnehmen. 

 

Gemäß § 10 Abs. 3 GemHVO sind produktorientierte Ziele in den Teilhaushalten festzule-

gen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Weiterhin sind die Teilergebnis-

rechnungen nach § 48 Abs. 2 GemHVO um die tatsächlich angefallenen Leistungsmengen 

und Kennzahlen zu ergänzen.  

Nach § 14 Satz 2 GemHVO hat die Kommune nach ihren örtlichen Bedürfnissen eine Kos-

ten- und Leistungsrechnung zu gestalten. Für das kommunale Haushaltswesen schreibt 

die GemHVO die Verwendung einer Vollkostenrechnung, das heißt die einzelnen Produkt-

budgets müssen sämtliche Kosten einschließlich der internen Leistungsbeziehen enthal-

ten, vor.  

Unter Anwendung des Erlasses des HMdIS zur Beschleunigung der Aufstellung und Prü-

fung von doppischen Jahresabschlüssen werden diese gesetzlichen Vorgaben von der 

Stadt Laubach bisher noch nicht vollständig umgesetzt. 
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6.3 Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS) 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) gewährleistet eine vollstän-

dige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der 

Rechnungslegung. Das rechnungslegungsbezogene IKS wurde nach den Mindeststan-

dards eines IKS zur Prüfung rückständiger Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013 ge-

prüft. 

Die Stadt Laubach hat uns zu dem rechnungslegungsbezogenen IKS einen ausgefüllten 

Fragebogen vorgelegt. Danach haben wir folgende Feststellungen getroffen: 

• Ein Zeitplan mit Fristen und Verantwortlichkeiten für die Erstellung der rückständi-

gen Jahresabschlüsse liegt, nicht schriftlich festgehalten, vor. Dieser ergibt sich 

aus den Vorgaben des zuständigen Regierungspräsidiums als Aufsichtsbehörde 

der Schutzschirmkommune Laubach. 

• Eine Jahresabschlussverfügung, die es den jeweiligen Fachabteilungen ermöglicht, 

wiederkehrende Aufgaben im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten fristgerecht zu 

erstellen liegt gegenwärtig nicht vor und soll mit Aufstellung des Jahresabschlus-

ses 2013 erstellt werden. 

• Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt anhand der Vorgaben der HGO und der 

GemHVO sowie der mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 auf-

gestellten, gegenwärtig nicht aktualisierten, Bewertungsrichtlinie.  

• Ein Kontierungsplan liegt nicht vor. 

• Das „Vier-Augen-Prinzip“ wird eingehalten. 

• Ein Berichtswesen gemäß § 28 GemHVO wurde im Haushaltsjahr 2008 erstmals 

eingerichtet. 

• Dienstanweisungen zum Kassen- und Anordnungswesen liegen vor. 

• Regelungen zur Anwendung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen von 

Forderungen sind in der Dienstanweisung zum Kassen- und Anordnungswesen 

enthalten. 

• Eine Dienstanweisung für den Bereich EDV–Organisation und Datensicherheit be-

steht nicht. 

• Die Vollständigkeit der Buchhaltung wird durch die zentrale Erfassung von Rech-

nungen und Belegen in der in der Finanzabteilung angesiedelten Buchhaltung so-

wie der Stadtkasse als ausführende und dokumentierende Verwaltungseinheit si-

chergestellt. 

• Die Erfassung des Anlagevermögens erfolgt zentral in der Kämmerei. 
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• Die Überwachung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung ist in der Dienstan-

weisung zum Kassen- und Anordnungswesen geregelt. 

• Eine Dienstanweisung zum Vergabewesen besteht nicht.  

Hinweis: 

Die von der Stadt Laubach angewendete Verfahrensweise hinsichtlich des Verga-

bewesens ist aus unserer Sicht nicht hinreichend. Es wird der Stadtverwaltung da-

her dringend geraten, eine gesonderte Dienstanweisung zum Vergabewesen, ein-

schließlich Regelungen zur Korruptionsprävention, zu erlassen. 

 

Die hierzu getroffenen Prüfungsfeststellungen wurden mit der Stadt Laubach besprochen. 
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7 Erläuterungen zur Rechnungslegung 

7.1 Aktiva 

Pos Bezeichnung 
31.12.2008 Anteil 

Veränderung 
der Periode 

31.12.2009        
lt. Aufstellung 

Anteil 
Prüfungs-
feststel-
lungen 

EUR % EUR EUR % EUR 

1. Anlagevermögen 38.844.027,62 83,70 -33.481,48 38.877.509,10 85,95 0,00 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 346.541,78 0,75 -8.491,25 338.050,53 0,75 0,00 

1.1.1 
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche 
Rechte 

14.307,63 0,03 3.384,50 17.692,13 0,04 0,00 

1.1.2 
Geleistete Investitionszuweisungen und -
zuschüsse 

332.234,15 0,72 -11.875,75 320.358,40 0,71 0,00 

1.2 Sachanlagevermögen 28.850.836,42 62,17 41.248,83 28.892.085,25 63,88 0,00 

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 17.095.716,21 36,84 -398,77 17.095.317,44 37,80 0,00 

1.2.2 
Bauten einschließlich Bauten auf fremden 
Grundstücken 

5.780.930,09 12,46 -227.254,70 5.553.675,39 12,28 0,00 

1.2.3 
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infra-
strukturvermögen 

5.034.135,49 10,85 18.834,65 5.052.970,14 11,17 0,00 

1.2.4 
Anlagen und Maschinen zur Leistungser-
stellung 

38.787,56 0,08 -2.899,00 35.888,56 0,08 0,00 

1.2.5 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 

863.752,28 1,86 208.231,65 1.071.983,93 2,37 0,00 

1.2.6 
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im 
Bau 

37.514,79 0,08 44.735,01 82.249,80 0,18 0,00 

1.3 Finanzanlagevermögen 9.646.649,42 20,79 723,89 9.647.373,31 21,33 0,00 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 4.278.679,85 9,22 0,00 4.278.679,85 9,46 0,00 

1.3.2 
Ausleihungen an verbundene Unterneh-
men 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3 Beteiligungen 5.251.215,85 12,19 0,00 5.251.215,85 11,61 0,00 

1.3.4 
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 26.981,14 0,06 5.481,43 32.462,57 0,07 0,00 

1.3.6 
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanz-
anlagen) 

89.772,58 0,19 -4.757,54 85.015,04 0,19 0,00 

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Umlaufvermögen 7.474.713,51 16,11 -1.202.406,87 6.272.306,64 13,87 0,00 

2.1 
Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe 

41.984,61 0,09 0,00 41.984,61 0,09 0,00 

2.2 
Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leis-
tungen und Waren 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände 

6.331.977,46 13,64 -1.094.225,45 5.237.752,01 11,58 0,00 

2.3.1 

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüs-
sen, Transferleistungen, Investitionszu-
weisungen und -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 

0,00 0,00 8.259,01 8.259,01 0,02 0,00 

2.3.2 
Forderungen aus Steuern und steuerähnli-
chen Abgaben 

5.605.627,78 12,08 -1.090.350,60 4.515.277,18 9,98 0,00 
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Pos Bezeichnung 
31.12.2008 Anteil 

Veränderung 
der Periode 

31.12.2009        
lt. Aufstellung 

Anteil 
Prüfungs-
feststel-
lungen 

EUR % EUR EUR % EUR 

2.3.3 
Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen 

257.097,47 0,55 -36.506,01 220.591,46 0,49 0,00 

2.3.4 

Forderungen gegen verbundene Unter-
nehmen und gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 
und Sondervermögen 

388.623,19 0,84 -154.617,07 234.006,12 0,52 0,00 

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 80.639,02 0,17 178.979,22 259.618,24 0,57 0,00 

2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Flüssige Mittel 1.100.751,44 2,37 -108.181,42 992.570,02 2,19 0,00 

3. Rechnungsabgrenzungsposten 90.963,18 0,20 -8.638,89 82.324,29 0,18 0,00 

4. 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Summe Aktiva 46.409.704,31 100,00 -1.177.564,28 45.232.140,03 100,00 0,00 

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten. 

Im geprüften Haushaltsjahr haben sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung, ge-

genüber dem Vorjahr, folgende wesentliche Änderungen ergeben: 

 

7.1.1 Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufga-

benerfüllung dient. Darunter fallen die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach-

anlagevermögen und das Finanzanlagevermögen. Die Vermögensstruktur der Stadt Lau-

bach ist wesentlich durch das Anlagevermögen von 38.877.509,10 EUR (85,95 % der 

Bilanzsumme) geprägt.  

Die Zugänge sind durch Anschaffungskosten vollständig nachgewiesen. Bei den Abgän-

gen handelt es sich um die Buchwerte für verkaufte Vermögensgegenstände des Sachan-

lagevermögens. Die Abschreibungen sind entsprechend den in der Anlagenbuchhaltung 

zugrunde gelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände richtig ermittelt. 

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

Das Anlagevermögen wird in die folgenden Bilanzpositionen unterteilt: 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

Die Position unterteilt sich in Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sowie geleiste-

te Investitionszuweisungen und -zuschüsse. Die Bilanzposition hat sich von 

346.541,78 EUR durch Zugänge in Höhe von 8.403,09 EUR und Abgänge (Abschreibun-

gen) in Höhe von 16.894,34 EUR auf 338.050,53 EUR verringert.  
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Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

Das Vermögen im Bereich der Grundstücke und der grundstücksgleichen Rechte ist die 

bedeutendste Position des Gesamtanlagevermögens und hat sich um 398,77 EUR auf 

17.095.317,44 EUR verringert. Die Veränderungen haben ihre Ursache im Wesentlichen 

aus dem Verkauf des Grundstücks Beune.  

 

Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

Die Bilanzposition hat sich von 5.780.930,09 EUR auf 5.553.675,39 EUR aufgrund der 

Abschreibungen und des Zugangs von Abschlussrechnungen im Zuge der grundhaften 

Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Wetterfeld in Höhe von 7.093,30 EUR 

vermindert.  

 

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

Das Infrastrukturvermögen macht rund 11,17 % der Bilanzsumme aus. Die Bilanzposition 

hat sich von 5.034.135,49 EUR auf 5.052.970,14 EUR geringfügig erhöht. Den Abschrei-

bungen in Höhe von 388.337,00 EUR stehen Zugänge in Höhe von 407.171,65 EUR (Er-

neuerung der Ortsdurchfahrt Wetterfeld) gegenüber. 

 

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 

Die Bilanzposition hat sich von 38.787,56 EUR auf 35.888,56 EUR vermindert.  

 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Die Position beträgt zum Bilanzstichtag 1.071.983,93 EUR. In 2009 waren Zugänge in 

Höhe von 347.738,42 EUR, im Wesentlichen Neuanschaffung eines Großtanklöschfahr-

zeugs (104.668,30 EUR) und eines Minibaggers (83.300,00 EUR), zu verzeichnen. Diesen 

Zugängen standen Abgänge durch den Verkauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes und 

eines Mobilbaggers des Bauhofs in Höhe von zusammen 124.756,82 EUR gegenüber. Die 

Abschreibungen in 2009 betrugen 139.504,77 EUR. 

 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Im Bereich der Anlagen im Bau werden aktivierungsfähige Aufwendungen für noch nicht 

endgültig fertig gestellte Vermögensgegenstände nachgewiesen. Wird die Herstellung 

bzw. die Anschaffung beendet, sind diese Aufwendungen auf die entsprechende Vermö-

gensposition umzubuchen. Die Stadt Laubach weist per 31.12.2009 folgende wesentliche 

Maßnahmen als im Bau befindlich aus: 
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- Umbau Kindergarten Adolf-Wieber-Straße 52.334,03 EUR 

- Platzgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Wetterfeld 16.954,27 EUR 

- Energetische Sanierung Kindergärten 7.140,00 EUR 

 
 
Finanzanlagen: 

Die Stadt Laubach ist zum 31.12.2009 an dem Eigenbetrieb Stadtwerke Laubach, der Ge-

meinnützigen Laubacher Kultur und Bäder GmbH und der Laubacher Tourismus und Ser-

vice GmbH als verbundene Unternehmen sowie an der Sparkasse Laubach-Hungen (über 

den Sparkassenzweckverband Laubach-Hungen), dem Abwasserverband Lauter-Wetter, 

dem Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg und der ekom21 – KGRZ Hessen betei-

ligt. 

Der Wert der Beteiligungen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. 

 

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens werden Fonds-Anteile am KVR-Fonds (Beam-

tenversorgungsrücklage) der Versorgungskasse Darmstadt geführt. Hier ist ein Zuwachs 

in Höhe von 5.481,43 EUR auf einen Bestand zum 31.12.2009 in Höhe von 32.462,57 

EUR zu verzeichnen.  

 

Im Zuge der Novellierung der GemHVO Hessen sind ab dem Jahresabschluss 2012 die 

Anteile der Stadt Laubach am Sparkassenzweckverband Laubach-Hungen (als Träger der 

Sparkasse Laubach-Hungen) in Höhe von 5.251.212,85 EUR nicht mehr unter der 

Bilanzposition „1.3.3 Beteiligungen“, sondern unter der Position „1.4 Sparkassenrechtliche 

Sonderbeziehungen“ auszuweisen.  
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7.1.2 Umlaufvermögen 

Vorräte 

Das Vorratsvermögen der Stadt Laubach wurde nicht fortgeschrieben. Im Jahresabschluss 

zum 31.12.2009 wird somit der für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ermittelte Wert 

unverändert ausgewiesen. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Laubach sind aus den 

Eröffnungsbilanzwerten folgerichtig entwickelt und zum Nennwert angesetzt worden. 

Auf die Fortschreibung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurde verzichtet. 

Eine Prüfung möglicher Zuschreibungen von bereits wertberichtigten Forderungen hat 

nicht stattgefunden. Die erfassten Wertberichtigungen beruhen auf den offenen Forde-

rungen zum 31.12.2011 mit Fälligkeit zum 31.12.2005. Die Niederschlagung der einzel-

wertberichtigten Forderungen hat erst in 2012 stattgefunden. 

Die Stadt Laubach hat in künftigen Jahresabschlüssen die Einzel- und Pauschalwertberich-

tigung offener Forderungen fortzuschreiben und das Wertaufhellungsgebot zu berück-

sichtigen.  

Der Gesamtwert der Forderungen im Berichtsjahr nach Prüfung beläuft sich auf 

5.237.752,01 EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr (6.331.977,46 EUR) um 

1.094.225,45 EUR vermindert.  

 

Gemäß § 49 GemHVO sind die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände in 

die folgenden Forderungsarten zu unterscheiden: 

• Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuwei-

sungen und –Zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

 

• Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen 

Wesentliche Posten sind die Forderungen aus Steuern, die im Jahresabschluss zum 

31.12.2009 einen Gesamtwert von 3.928.331,36 EUR betragen und sich damit im 

Vergleich zum Vorjahr (4.999.741,91 EUR) im Wesentlichen aufgrund der Realisie-

rung von Gewerbesteuerforderungen um 1.071.410,55 EUR reduziert haben sowie 

Forderungen aus Abgaben in Höhe von 977.206,29 EUR (Vorjahr: 1.003.513,17 
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EUR). In den Forderungen sind Wertberichtigen in Höhe von 466.820,46 EUR ent-

halten. 

 

• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen privatrechtliche 

Forderungen; sie sind im Berichtsjahr um 36.496,01 EUR auf 220.591,46 EUR ge-

sunken. 

 

• Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen. 

Als Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden die Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke Laubach und 

der Laubacher Tourismus und Service GmbH ausgewiesen.  

Eine Abstimmung der Forderungen mit den in den jeweiligen Jahresabschlüssen 

der Gesellschaften als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt dargestellten Beträ-

gen (Gegenausweis) ist nur eingeschränkt möglich, da eine eindeutige Zuordnung 

zu Debitoren und Kreditoren in der Buchhaltung unterblieben ist.   

Die Revision weist darauf hin, dass zukünftig (spätestens mit Aufstellung des Jah-

resabschlusses zum 31.12.2013) eine spiegelbildliche Abstimmung mit den Jah-

resabschlüssen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu erfolgen hat. 

 

• Sonstige Vermögensgegenstände 

Sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche gegen Dritte mit Ausnahme der 

Beteiligungs- und Konzernunternehmen, die weder aus Lieferung und Leistung 

noch aus Beteiligungen, Ausleihungen und dergleichen entstanden sind.  

In der Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen die 

Forderungen aus Vollstreckungen erfasst. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prüfungsfeststellungen (hier die fehlenden Ein-

zel- und Pauschalwertberichtigungen), ergab die Prüfung der Forderungen keine weiteren 

Beanstandungen. 
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Flüssige Mittel 

Bei den Flüssigen Mitteln handelt es sich um das Bar- und Buchgeld, das kurzfristig zur 

Disposition steht. Die Flüssigen Mittel in Höhe von 992.570,02 EUR setzen sich aus den 

Guthaben auf den Girokonten, Festgeldanlagen bei den Banken und Kreditinstituten, 

Sparbücher über Kautionen sowie den Barkassenbestand zusammen. Kassenbestands-

nachweise und Kontoauszüge zum 31.12.2009 liegen als Nachweise vor. Der Bestand der 

Flüssigen Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr um 108.181,42 EUR verringert.  

Der Bestand der Flüssigen Mittel zum 31.12.2009 stimmt mit dem Ergebnis der Gesamt-

finanzrechnung und dem Tagesabschluss zum 31.12.2009 überein. 

 

 

7.1.3 Rechnungsabgrenzungsposten 

Unter Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) fallen Auszahlungen, die vor dem Bi-

lanzstichtag geleistet wurden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwendungen füh-

ren. Diese werden in der Folgeperiode aufwandswirksam aufgelöst, dienen damit der pe-

riodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und einer periodengerechten Erfolgser-

mittlung. 

Die Rechnungsabgrenzungsposten haben sich im Berichtsjahr um 8.638,89 EUR im We-

sentlichen aufgrund der Inanspruchnahme der Ansparraten für Investitionsdarlehen des 

Landes Hessen (Abteilung B) auf 82.324,29 EUR reduziert.  
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7.2 Passiva  

Pos Bezeichnung 31.12.2008 Anteil 
Veränderung 
der Periode 

31.12.2009 lt. 
Aufstellung 

Anteil 
Prüfungs-
feststel-
lungen 

EUR % EUR EUR % EUR 

1 Eigenkapital 12.951.832,06 27,91 -4.019.293,68 8.932.538,38 19,75 0,00 

1.1 Netto-Position 10.788.255,33 23,25 0,00 10.788.255,33 23,85 0,00 

1.2 
Rücklagen und Sonderrücklagen, Stif-
tungskapital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 
Rücklagen aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 
Rücklagen aus Überschüssen des außer-
ordentlichen Ergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Ergebnisverwendung 2.163.576,73 4,66 -4.019.293,68 -1.855.716,95 -4,10 0,00 

1.3.1 Ergebnisvortrag -2.365.755,11 -5,10 4.529.331,84 2.163.576,73 4,78 0,00 

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -2.368.880,77 -5,10 4.497.175,29 2.128.294,52 4,71 0,00 

1.3.1.2 
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjah-
ren 

3.125,66 0,01 32.156,55 35.282,21 0,08 0,00 

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4.529.331,84 9,76 -8.548.625,52 -4.019.293,68 -8,89 0,00 

1.3.2.1 
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahres-
fehlbetrag 

4.497.175,29 9,69 -8.555.841,55 -4.058.666,26 -8,97 0,00 

1.3.2.2 
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag 

32.156,55 0,07 7.216,03 39.372,58 0,09 0,00 

2 Sonderposten 4.763.329,65 10,26 252.471,06 5.015.800,71 11,09 0,00 

2.1 
Sonderposten für erhaltene Investitions-
zuweisungen, -zuschüsse und Investiti-
onsbeiträge 

4.763.329,65 10,26 252.471,06 5.015.800,71 11,09 0,00 

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 3.055.302,42 6,58 148.981,62 3.204.284,04 7,08 0,00 

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 199.394,46 0,43 40.488,23 239.882,69 0,53 0,00 

2.1.3 Investitionsbeiträge 1.508.632,77 3,25 63.001,21 1.571.633,98 3,47 0,00 

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
Sonderposten für Umlagen nach §37 
Abs.3 FAG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Rückstellungen 12.288.277,16 26,48 307.312,93 12.595.590,09 27,85 0,00 

3.1 
Rückstellungen für Pensionen und ähnli-
che Verpflichtungen 

2.821.187,00 4,71 553.919,00 3.375.106,00 7,46 0,00 

3.2 
Rückstellungen für Finanzausgleich und 
Steuerschuldverhältnisse 

7.482.276,00 16,12 -453.599,00 7.028.677,00 15,54 0,00 

3.3 
Rückstellungen für die Rekultivierung und 
Nachsorge von Abfalldeponien  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 
Rückstellungen für die Sanierung von 
Altlasten 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Pos Bezeichnung 31.12.2008 Anteil 
Veränderung 
der Periode 

31.12.2009 lt. 
Aufstellung 

Anteil 
Prüfungs-
feststel-
lungen 

EUR % EUR EUR % EUR 

3.5 Sonstige Rückstellungen  1.984.814,16 4,28 206.992,93 2.191.807,09 4,85 0,00 

4. Verbindlichkeiten 15.598.672,18 33,61 2.040.099,97 17.638.772,15 39,00 0,00 

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
davon: mit einer Restlaufzeit bis ein-
schließlich einem Jahr 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen 

14.532.605,84 31,31 2.194.397,68 16.727.003,52 36,98 0,00 

 
davon: mit einer Restlaufzeit bis ein-
schließlich einem Jahr 

822.327,15 1,77 2.739.940,28 3.562.267,43 7,88 0,00 

4.2.1 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-
ten 

13.464.077,15 29,01 2.642.648,97 16.106.726,12 35,61 0,00 

 
davon: mit einer Restlaufzeit bis ein-
schließlich einem Jahr 

374.076,86 0,81 3.151.522,67 3.525.599,53 7,79 0,00 

4.2.2 
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen 
Kreditgebern 

646.242,78 1,39 -36.617,29 609.625,49 1,35 0,00 

 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 
Jahr 

36.617,29 0,08 50,61 36.667,90 0,08 0,00 

4.2.3 
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen 
Kreditgebern 

422.285,91 0,91 -411.634,00 10.651,91 0,02 0,00 

  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 
Jahr 

411.634,00 0,89 -411.634,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
für die Liquiditätssicherung 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 
Zuschüssen, Transferleistungen und 
Investitionszuweisungen und -zuschüssen, 
Investitionsbeiträgen  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

140.354,23 0,30 86.846,81 227.201,04 0,50 0,00 

4.7 
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuer-
ähnlichen Abgaben 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.8 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen und gegenüber Unterneh-
men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, und Sondervermögen 

659.195,32 1,42 -152.018,61 507.176,71 1,12 0,00 

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 266.516,79 0,57 -89.125,91 177.390,88 0,39 0,00 

5 Rechnungsabgrenzungsposten 807.593,26 1,74 241.845,44 1.049.438,70 2,32 0,00 

  Summe Passiva 46.409.704,31 100,00 -1.177.564,28 45.232.140,03 100,00 0,00 

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten. 

 

Im geprüften Haushaltsjahr haben sich auf der Passivseite der Vermögensrechnung ge-

genüber dem Vorjahr folgende wesentliche Änderungen ergeben: 

 

7.2.1 Eigenkapital 

Das Eigenkapital setzt sich aus der Netto-Position, den Rücklagen und Sonderrücklagen 

sowie aus der Ergebnisverwendung zusammen. Es wird wertmäßig aus der Differenz aller 

Aktiva (Vermögen) und Passiva (Schulden) ermittelt.  
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Zum Bilanzstichtag ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 8.932.538,38 EUR.  

 

Der Ergebnisvortrag besteht aus dem ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnis 

der Haushaltsjahre 2006 bis 2008. 

In 2009 erwirtschaftete die Stadt Laubach einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 

4.019.3293,68 EUR, der sich aus dem ordentlichen Jahresfehlbetrag (4.058.666,26 EUR) 

und dem außerordentlichen Jahresüberschuss (39.372,58 EUR) zusammensetzt. 

Das Jahresergebnis 2009 soll auf das kommende Haushaltsjahr (2010) vorgetragen wer-

den. 

 

7.2.2 Sonderposten 

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, die die Stadt Laubach erhalten hat, 

werden gemäß § 38 Abs. 4 Satz 1 GemHVO in der Bilanz als Sonderposten dargestellt und 

entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände 

aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz der Sonderposten ist der Wertansatz des bezu-

schussten Investitionsgegenstandes im Anlagevermögen. 

 

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 

Der Bestand der Zuweisungen vom öffentlichen Bereich beträgt per 31.12.2009 

3.204.284,04 EUR. 

 

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 

Die Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich betragen zum 31.12.2009 239.882,69 EUR. 

 

Investitionsbeiträge 

Im Haushaltsjahr 2009 haben sich die empfangenen Investitionsbeiträge um 63.001,21 

EUR auf insgesamt 1.571.633,98 EUR erhöht. 

  



Bericht über die Jahresabschlussprüfung 31.12.2009 der Stadt Laubach 
 

Seite 33 von 48 

 

7.2.3 Rückstellungen 

Als Rückstellungen werden solche Aufwendungen und Verbindlichkeiten erfasst, die zu 

Auszahlungen in künftigen Rechnungsperioden führen, deren Höhe und/oder Fälligkeit 

noch nicht sicher feststehen. Der zugehörige Aufwand ist jedoch wirtschaftlich der abge-

laufenen Berichtsperiode zuzurechnen. Die Notwendigkeit der Bildung einer Rückstellung 

für ungewisse Verbindlichkeiten ergibt sich u. a. aus dem Grundsatz der Vorsicht und 

dem daraus abgeleiteten Imparitätsprinzip. 

Rückstellungen die gemäß § 39 GemHVO gebildet werden müssen oder können, werden 

auf folgende Positionen der Vermögensrechnung zusammengefasst: 

• Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Der Bestand der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen hat um 

553.919,00 EUR auf 3.375.106,00 EUR zugenommen. Wesentlicher Grund für den 

starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist der Wechsel im Amt des Bürgermeisters 

von Herrn Claus Spandau auf Herrn Peter Klug zum 1. Juni 2009. Die Rückstellungen 

für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden von der Versorgungskasse Darm-

stadt mittels eines Gutachtens bestimmt. Die Verpflichtungen aus Altersteilzeit wur-

den anhand eigener Berechnung der Stadt ermittelt. 

 

• Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 

Die Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse beinhalten die 

Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. Die Berechnung erfolgte anhand der tat-

sächlichen Zahllasten, deren Entstehen sich aus dem Steueraufkommen des zweiten 

Halbjahres 2008 und des ersten sowie des zweiten Halbjahres 2009 ergeben. 

 

• Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 

Die Bildung einer Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldepo-

nien war den Erkenntnissen unserer Prüfung nach nicht zu bilden. 

 

• Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 

Unsere Prüfung hat zu keinen Hinweisen geführt, die die Bildung einer Rückstellung 

für die Sanierung von Altlasten bedingt. 
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• Sonstige Rückstellungen 

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen beträgt zum 31.12.2009 

2.191.807,09 EUR und setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen: 

- Rückstellungen für Zeitguthaben (Urlaub und Überstunden) 114.000,00 EUR 

- Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten  271.300,00 EUR 

- Rückstellungen für anteiliges negatives Eigenkapital       

des Abwasserverbands Lauter-Wetter  501.008,46 EUR 

- Rückstellungen für Bodenbevorratungsverträge mit             

der Hessischen Landgesellschaft mbH  1.284.598,63 EUR 

- Rückstellungen für Ablösezahlungen an den ASV Schotten 20.900,00 EUR 

Die Sonstigen Rückstellungen sind mittels Belegen und/oder begründete Berechnun-

gen und Schätzungen nachgewiesen. 

 

7.2.4 Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen-

den Verpflichtungen. Es sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grund-

satz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag 

einzeln zu bewerten. 

Nach der Prüfung werden im Berichtsjahr Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 

17.638.772,15 EUR in der Bilanz ausgewiesen. Diese setzen sich aus Verbindlichkeiten 

aus Kreditaufnahmen in Höhe von 16.727.003,52 EUR sowie übrige Verbindlichkeiten in 

Höhe von 911.768,63 EUR zusammen. Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum 

Vorjahr um 2.040.099,97 EUR erhöht. Die Veränderungen resultieren aus der Zunahme 

der Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.194.397,68 EURaus der Aufnahme von neuen 

Kassen- und Investitionskrediten sowie dem Rückgang der übrigen Verbindlichkeiten in 

Höhe von 154.297,71 EUR. 

 

Im Berichtsjahr stehen Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 3.017.000,00 EUR 

Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 822.602,30 EUR gegenüber.  

 

Die Veränderungen bei den übrigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen auf den 

Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und den Sonsti-

gen Verbindlichkeiten in Höhe von 241.144,52 EUR sowie dem Anstieg der Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 86.846,81 EUR zurückzuführen.  
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7.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten 

Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, aber erst nach dem Bilanz-

stichtag zu Erträgen führen, sind durch einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten 

abzubilden und in der Folgeperiode ertragswirksam aufzulösen. 

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich im Berichtsjahr um 

241.845,44 EUR erhöht. Diese sind im Wesentlichen auf die Auflösung und Zuführung der 

Grabnutzungsgebühren zurückzuführen. 
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7.3 Ergebnisrechnung 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis des 
Vorjahres 

2008 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des Haus-
haltsjahres 

2009 

Ergebnis 
des Haus-

haltsjahres 
2009 

lt. Aufstellung 

Vergleich 
Ansatz / 
Ergebnis 

Prüfungs-
feststellungen 

EUR EUR EUR EUR EUR 

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 169.332,55 328.100,00 320.631,64 7.468,36 0,00 

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 286.975,86 305.870,00 293.492,61 12.377,39 0,00 

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812.428,14 939.000,00 774.902,06 164.097,94 0,00 

4 
Bestandsveränderungen und andere aktivierte 
Eigenleistungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 

11.456.294,34 6.089.500,00 4.380.499,06 1.709.000,94 0,00 

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 

2.700.794,21 2.242.720,00 2.243.469,65 -749,65 0,00 

8 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investi-
tionsbeiträgen 

357.222,12 203.260,00 376.126,71 -172.886,71 0,00 

9 Sonstige ordentliche Erträge 582.741,58 468.170,00 594.323,29 -126.153,29 0,00 

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9) 16.365.788,80 10.576.620,00 8.983.445,02 1.593.174,98 0,00 

11 Personalaufwendungen 2.219.074,53 2.454.890,00 2.345.952,90 108.937,10 0,00 

12 Versorgungsaufwendungen 242.101,87 207.855,00 770.799,72 -562.944,72 0,00 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.335.207,72 2.568.490,00 2.547.778,81 20.771,19 0,00 

14 Abschreibungen 758.669,83 590.140,00 781.983,11 -191.843,11 0,00 

15 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 

970.524,36 1.012.500,00 988.552,23 23.947,77 0,00 

16 
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

5.642.393,90 5.268.171,00 4.887.940,91 380.230,09 0,00 

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 1.400,00 -1.400,00 0,00 

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 99.078,17 35.400,00 34.406,83 993,17 0,00 

19 
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 
bis 18) 

12.267.050,38 12.137.446,00 12.358.814,51 -221.368,51 0,00 

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 4.098.738,42 -1.560.826,00 -3.375.369,49 1.814.543,49 0,00 

21 Finanzerträge 1.088.324,84 25.500,00 -45.642,52 71.142,52 0,00 

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 689.887,97 659.600,00 637.654,25 21.945,75 0,00 

23 Finanzergebnis (Nr.21 ./. Nr. 22) 398.436,87 -634.100,00 -683.296,77 49.196,77 0,00 

24 Ordentliches Ergebnis (Nr.20 und Nr.23) 4.497.175,29 -2.194.926,00 -4.058.666,26 1.863.740,26 0,00 

25 Außerordentliche Erträge 37.672,79 9.200,00 39.542,58 -30.342,58 0,00 

26 Außerordentliche Aufwendungen 5.516,24 300,00 170,00 130,00 0,00 

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 32.156,55 8.900,00 39.372,58 -30.472,58 0,00 

28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) 4.529.331,84 -2.186.026,00 -4.019.293,68 1.833.267,68 0,00 

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten. 
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7.3.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnis 

Das Haushaltsjahr 2009 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.019.293,68 

EUR ab. Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Fehlbetrag in Höhe von 

4.058.666,26 EUR und dem außerordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von 39.372,58 

EUR zusammen.  

In der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde ein Fehlbetrag in 

Höhe von 2.186.026,00 EUR ausgewiesen.  

In der Rechnung ist im Vergleich zum Nachtragsplan eine Verschlechterung in Höhe von 

1.833.267,68 EUR eingetreten.  

Die Ursachen für die Abweichungen wurden im Rechenschaftsbericht insoweit das Ergeb-

nis vom fortgeschriebenen Ansatz abweicht in ausreichendem Umfang nachvollziehbar 

dargestellt. 

 

7.3.2 Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis 

Das ordentliche Ergebnis wird aus der Summe des Verwaltungs- und Finanzergebnisses 

ermittelt und stellt die Grundlage für den anzustrebenden Haushaltsausgleich dar. Der 

Jahresabschluss weist nach Prüfung im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe 

von 4.058.666,26 EUR aus. 

Im fortgeschriebenen Haushaltsansatz wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 

2.194.926,00 EUR prognostiziert, so dass vergleichsweise eine Verschlechterung von 

1.863.740,26 EUR eingetreten ist. 

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die deutlich unter dem Planansatz erzielten Erträ-

ge aus Gewerbesteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Kos-

tenersatzleistungen, Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen aufgrund 

des Wechsels im Bürgermeisteramt und erhöhten Abschreibungen, die mittels Mehrerträ-

gen aus der Auflösung von Sonderposten und sonstigen betrieblichen Erträgen, bei ge-

ringeren Aufwendungen aus Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Planansatz nicht 

gedeckt werden konnten. 

In den Sonstigen ordentlichen Erträgen werden aufgrund des verwendeten Kontenrah-

mens der Stadt Laubach die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (134.776,56 EUR) 

ausgewiesen. Gemäß des anzuwendenden KVKR hätte die Stadt Laubach diese Erträge 

unter dem Posten der privatrechtlichen Leistungserträge ausweisen müssen.  

Die Stadt Laubach ist gehalten, den Ausweis der Erträge aus Vermietung und Verpachtung 

zukünftig (Jahresabschluss zum 31.12.2012) den privatrechtlichen Leistungsentgelten 

zuzuordnen. Auf eine Korrektur im Jahresabschluss zum 31.12.2009 wird verzichtet. 
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Die negativen Finanzerträge entstammen Zinsnachzahlungen der Stadt Laubach aus Steu-

ererstattungen. Auf eine Umgliederung in den Aufwand wurde verzichtet. 

 

 

7.3.3 Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis 

Das außerordentliche Ergebnis wird aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und 

außerordentlichen Aufwendungen ermittelt. Im Haushaltsjahr 2009 wurde im außeror-

dentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 39.372,58 EUR erzielt. Der Überschuss 

resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen 

(19.726,73 EUR) und periodenfremden Erträgen (10.040,23 EUR) sowie periodenfremde 

Aufwendungen (6.175,62 EUR). 

 

7.3.4 Teilergebnisrechnungen 

Gemäß § 48 GemHVO sind analog zu den Teilhaushalten Teilergebnisrechnungen aufzu-

stellen. Dabei sind den Werten der Teilergebnisrechnungen die fortgeschriebenen Planan-

sätze gegenüberzustellen. 

Nach Prüfung stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse der Teilergebnisrechnungen mit 

der Gesamtergebnisrechnung überein. 

Die Teilergebnisrechnungen werden ordnungsgemäß aus der Finanzbuchhaltung über-

nommen und liegen dem Jahresabschluss bei. 

 

Hinsichtlich der Einhaltung der Budgets bzw. örtlichen Deckungsregeln wird auf Ziffer 

5.2.6 in diesem Bericht verwiesen. 
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7.4 Gesamtfinanzrechnung  

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis des 
Vorjahres 

2008 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des Haus-
haltsjahres 

2009 

Ergebnis 
des Haus-

haltsjahres 
2009 

lt. Aufstellung  

Vergleich 
Ansatz / Er-

gebnis 

Prüfungs-
feststellun-

gen 

EUR EUR EUR EUR EUR 

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 261.816,01 0,00 576.343,37 -576.343,37 0,00 

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  258.625,63 0,00 334.589,09 -334.589,09 0,00 

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen 751.876,18 0,00 760.607,73 -760.607,73 0,00 

4 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 

8.631.117,68 0,00 5.462.650,10 -5.462.650,10 0,00 

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
und allgemeine Umlagen 

2.698.417,59 0,00 2.243.052,11 -2.243.052,11 0,00 

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 171.351,72 0,00 -32.746,17 32.746,17 0,00 

8 
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige 
außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 

553.090,27 0,00 500.642,11 -500.642,11 0,00 

9 
Summe Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 

13.326.295,08 0,00 9.845.138,34 -9.845.138,34 0,00 

10 Personalauszahlungen 1.747.706,34 0,00 1.903.510,41 -1.903.510,41 0,00 

11 Versorgungsauszahlungen 645.549,53 0,00 689.431,57 -689.431,57 0,00 

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.302.717,48 0,00 2.227.633,93 -2.227.633,93 0,00 

13 Auszahlungen für Transferleistungen 1.006,79 0,00 1.400,00 -1.400,00 0,00 

14 
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszah-
lungen 

933.194,11 0,00 978.381,27 -978.381,27 0,00 

15 
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszah-
lungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

5.273.551,83 0,00 5.426.488,02 -5.426.488,02 0,00 

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 684.240,12 0,00 636.125,47 -636.125,47 0,00 

17 
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige 
außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 

10.053,67 0,00 5.332,87 -5.332,87 0,00 

18 
Summe Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) 

11.598.019,87 0,00 11.868.303,54 -11.868.303,54 0,00 

19 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbe-
darf aus laufender Verwaltungstätigkeit   (Nr. 9 
./. Nr. 18) 

1.728.275,21 0,00 -2.023.165,20 2.023.165,20 0,00 

20 
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und  -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 

405.527,88 0,00 587.050,61 -587.050,61 0,00 

21 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens und des imma-
teriellen Anlagevermögens 

10.838,50 0,00 21.680,00 -21.680,00 0,00 

22 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-
ständen des Finanzanlagevermögens 

2.957,66 0,00 4.757,54 -4.757,54 0,00 

23 
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Nr. 20 bis 22) 

419.344,04 0,00 613.488,15 -613.488,15 0,00 

24 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 

46.408,23 0,00 62.923,13 -62.923,13 0,00 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 243.069,98 0,00 348.115,49 -348.115,49 0,00 

26 
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever-
mögen 

104.495,42 0,00 352.358,44 -352.358,44 0,00 

27 
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 

4.455,26 0,00 5.481,43 -5.481,43 0,00 

28 
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Nr. 24 bis 27) 

398.428,89 0,00 768.878,49 -768.878,49 0,00 
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Nr. Bezeichnung 

Ergebnis des 
Vorjahres 

2008 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des Haus-
haltsjahres 

2009 

Ergebnis 
des Haus-

haltsjahres 
2009 

lt. Aufstellung  

Vergleich 
Ansatz / Er-

gebnis 

Prüfungs-
feststellun-

gen 

EUR EUR EUR EUR EUR 

29 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbe-
darf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28) 

20.915,15 0,00 -155.390,34 155.390,34 0,00 

30 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbe-
darf (Nr. 19 und 29) 

1.749.190,36 0,00 -2.178.555,55 2.178.555,55 0,00 

31 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen 

87.634,00 0,00 3.017.000,00 -3.017.000,00 0,00 

32 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen 

1.394.077,95 0,00 822.602,30 -822.602,30 0,00 

33 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbe-
darf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32) 

-1.306.443,95 0,00 2.194.397,70 -2.194.397,70 0,00 

34 
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum 
Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) 

442.746,41 0,00 15.842,15 -15.842,15 0,00 

 35 
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassen-
mitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten 

2.677.376,01 0,00 2.656.088,12 -2.656.088,12 0,00 

36 
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rück-
zahlung von Kassenkrediten 

2.647.856,45 0,00 2.780.111,70 -2.780.111,70 0,00 

37 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbe-
darf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvor-
gängen (Nr. 35 ./. Nr. 36) 

29.519,56 0,00 -124.023,58 124.023,58 0,00 

38 
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

628.485,47    0,00 1.100.751,44 -1.100.751,44 0,00 

39 
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
(Nr. 34 und 37) 

472.265,97    0,00 -108.181,42 108.181,42 0,00 

40 
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haus-
haltsjahres (Nr. 38 und 39) 

1.100.751,44    0,00 992.570,02 -992.570,02 0,00 

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten. 

Die Haushaltsplanung der Stadt Laubach erfolgte auf Basis der indirekten Finanzrech-

nung. Die Berichterstattung der Jahresabschlussprüfung basiert auf der direkten Finanz-

rechnung, zu dem keine Daten aus der Haushaltsplanung vorgelegt werden können. Aus 

diesem Grunde werden in der vorstehenden Abbildung der Gesamtfinanzrechnung keine 

fortgeschriebenen Ansätze zum Haushaltsjahr ausgewiesen. 

 

Zwecks Darstellung der fortgeführten Ansätze im Finanzhaushalt wird nachfolgend die 

Finanzrechnung in indirekter Darstellung nach Muster 17 zu § 47 Abs.3 GemHVO abge-

bildet:  

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis des 
Vorjahres 

2008 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des Haus-
haltsjahres 

2009 

Ergebnis 
des Haus-

haltsjahres 
2009 

lt. Aufstellung  

Vergleich 
Ansatz / Er-

gebnis 

Prüfungs-
feststellun-

gen 

EUR EUR EUR EUR EUR 

1 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 4.529.331,84 -2.186.026,00 -4.019.293,68 -1.833.267,00 0,00 

2 
+/-   Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermö-

gensgegenstände des Anlagevermögens 
758.669,83 590.140,00 781.963,11 -191.843,11 0,00 

3 -       Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 357.222,12 203.260,00 376.126,71 -172.866,71 0,00 

4 +/-   Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 137.196,43 4.875,00 307.312,93 -302.437,93 0,00 

5 
-/+   Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von 

Vermögensgegenständen des Anlagevermö-
gens 

-13.043,40 0,00 -19.726,73 19.726,73 0,00 
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Nr. Bezeichnung 

Ergebnis des 
Vorjahres 

2008 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des Haus-
haltsjahres 

2009 

Ergebnis 
des Haus-

haltsjahres 
2009 

lt. Aufstellung  

Vergleich 
Ansatz / Er-

gebnis 

Prüfungs-
feststellun-

gen 

EUR EUR EUR EUR EUR 

6 
+/-   Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendun-

gen und Erträge (einschließlich sonstige au-
ßerordentliche Erträge und Aufwendungen) 

362.501,72 0,00 1.469.137,45 -1.469.137,45 0,00 

7 

-/+   Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- o-
der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

-3.493.438,73 0,00 -12.133,86 12.133,86 0,00 

8 

+/-   Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer 
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan-
zierungstätigkeit zuzuordnen sind 

-195.720,36 0,00 -154.297,71 154.297,71 0,00 

9 
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (Nr.1 bis 8) 

1.728.275,21 -1.794.271,00 -2.023.165,20 228.894,20 0,00 

10 
+      Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 

und –zuschüssen sowie aus Investitionsbei-
trägen 

405.547,88 630.330,00 587.050,61 43.279,39 0,00 

11 
+      Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-

gegenständen des Sachanlagevermögens und 
des immateriellen Anlagevermögens 

10.838,50 26.550,00 21.680,00 4.870,00 0,00 

12 
-       Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-

lagevermögen und immaterielle Anlagever-
mögen 

393.973,63 990.267,00 763.397,03 226.869,97 0,00 

13 
+      Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-

gegenständen des Finanzanlagevermögens 
2.957,66 79.800,00 4.757,54 75.042,46 0,00 

14 
-       Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-

anlagevermögen 
4.455,26 130.000,00 5.481,43 124.518,57 0,00 

15 
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 
(Nr.10 bis 14) 

20.915,15 -403.587,00 -155.390,34 -246.196,66 0,00 

16 
+      Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

und inneren Darlehen und wirtschaftlich ver-
gleichbaren Vorgängen 

87.634,00 354.100,00 3.017.000,00 -2.662.900,00 0,00 

17 
-       Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 

und inneren Darlehen und wirtschaftlich ver-
gleichbaren Vorgängen 

1.394.077,95 565.065,00 822.602,30 -257.537,30 0,00 

18 
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 
(Nr.16./. 17) 

-1.306.443,95 -210.965,00 2.194.397,70 -2.405.362,70 0,00 

19 

+      Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Auf-
nahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von 
angelegten Kassenmitteln) 

2.677.376,01 0,00 2.656.088,12 -2.656.088,12 0,00 

20 

-       Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Auf-
nahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von 
angelegten Kassenmitteln) 

2.647.856,45 0,00 2.780.111,70 -2.780.111,70 0,00 

21 
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirk-
samen Zahlungsvorgängen (Nr.19./. 20) 

29.519,56 0,00 -124.023,58 124.023,58 0,00 

22 
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbe-
darf (Nr.9, 15,18 und 21) 

472.265,97 -2.408.823,00 -108.181,42 -2.300.641,58 0,00 

23 
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushalts-
jahres 

628.485,47 -5.479.741,00 1.100.751,44 -6.580.492,44 0,00 

24 
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im 
Haushaltsjahr (Nr.22) 

472.265,97 -2.408.823,00 -108.181,42 -2.300.641,58 0,00 

25 
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushalts-
jahres (Nr.23 und 24) 

1.100.751,44 -7.888.564,00 992.570,02 -8.881.134,02 0,00 

Durch Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen auftreten. 

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat ergeben, dass die fortgeführten Haushaltsansätze 

unter Berücksichtigung der Budgetierungs- und Deckungsregelungen eingehalten worden 

sind. 
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7.4.1 Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung 

Im Haushaltsjahr 2009 wurde insgesamt ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 

108.181,42 EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes aus den 

Flüssigen Mitteln in Höhe von 1.100.751,44 EUR wird zum Ende des Haushaltsjahres ein 

Zahlungsmittelbestand in Höhe von 992.570,02 EUR festgestellt. Der ermittelte Bestand 

stimmt mit den vorgelegten Kassenbestandsnachweisen und Kontoauszügen zum 

31.12.2009 überein. 

 

7.4.2 Teilfinanzrechnungen 

Gemäß § 48 GemHVO sind analog zu den Teilhaushalten Teilfinanzrechnungen aufzustel-

len. Dabei sind den Werten, der Teilbereiche der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-

tätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie der Saldo, die fortge-

schriebenen Planansätze gegenüberzustellen.  

 

Nach Prüfung stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse der Teilfinanzrechnungen mit der 

Gesamtfinanzrechnung überein. 

Die Teilfinanzrechnungen wurden ordnungsgemäß aus der Finanzbuchhaltung übernom-

men und lagen dem Jahresabschluss bei. 
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8 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

8.1 Vermögens,-Ergebnis- und Finanzrechnung 

Der Magistrat der Stadt Laubach hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 

09.11.2015 gemäß § 112 Abs. 9 HGO aufgestellt. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und 

den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Alle für die Rechnungslegung bis zum 

31.12.2009 geltenden gesetzlichen Vorschriften und landesrechtlichen Regelungen wur-

den beachtet. Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung 

sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert.  

 

Die Vermögensgegenstände, Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die 

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. Für erkennbare 

Risiken wurden in ausreichendem Maße Rückstellungen gebildet. 

Die einzelnen Prüfungsfeststellungen werden im Bereich der Feststellungen und 

Erläuterungen zur Rechnungslegung (Ziffer 6+7 dieses Berichtes) angeführt, auf eine 

rückwirkende Korrektur des Jahresabschlusses 2009 wurde seitens der Stadt Laubach 

verzichtet. Die in den Schlussbericht aufgenommenen Feststellungen der Revision werden 

in einem der nächsten aufzustellenden Jahresabschlüsse berücksichtigt. 

 

Da die getroffenen Feststellungen insgesamt die festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen 

nicht überschreiten, erfolgt keine Einschränkung des Prüfungsvermerkes. 

Die Unrichtigkeiten sind nicht so wesentlich, dass sie wegen ihrer Größenordnung oder 

Bedeutung Einfluss auf den Aussagewert der Rechnungslegung für den Abschlussadressa-

ten haben, bzw. die auf Basis der Rechnungslegung getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen des Abschlussadressaten beeinflussen könnten. 
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8.2 Anhang 

Der Anhang enthält, gemäß § 50 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO, die notwendigen 

Erläuterungen der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie die 

sonstigen Pflichtangaben. 

Die Erläuterungen zur Vermögensrechnung stimmen mit den Daten der beiliegenden 

Übersichten über den Stand des Anlagevermögens, der Forderungen, der Rücklagen, der 

Sonderposten, der Rückstellungen sowie der Verbindlichkeiten überein. 

Die von der Stadt Laubach angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden 

im Anhang erläutert. Dabei wurden aus Gründen der Bilanzkontinuität die Festlegungen 

des Vorjahresabschlusses beibehalten. 

 

8.3 Rechenschaftsbericht 

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft 

und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung 

der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und 

erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern 

und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.  

Im vorliegenden Rechenschaftsbericht der Stadt Laubach wurden hierbei die Positionen 

erläutert, bei denen das Ergebnis wesentlich vom fortgeschriebenen  Ansatz abweicht. 

 

Insgesamt vermittelt der Rechenschaftsbericht eine zutreffende Darstellung der 

Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Laubach. Er entspricht nach den bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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9 Prüfungsvermerk und Schlussbemerkungen 

 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem als Anlage zu diesem Bericht beige-

fügten Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Stadt Laubach zum 

31.12.2009 den folgenden Prüfungsvermerk erteilt: 

 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrech-

nung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht 

der Stadt Laubach für das Haushaltsjahr 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-

lung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den gemeindewirtschaftlichen 

Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrates. Unsere Aufgabe ist es, auf der 

Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzuge-

ben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO gemäß den „Mindeststandards 

zur Prüfung rückständiger Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013“ vorgenommen. Die 

Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 

auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 

erkannt werden.  

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-

tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Laubach sowie die 

Erwartungen möglicher Fehler berücksichtigt.  

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-

nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 

und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-

fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-

lichen Einschätzungen des Magistrates sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 

Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 

Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
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10 Anlagen zum Prüfungsbericht 

 

10.1 Abkürzungsverzeichnis 

ARAP Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

EB Eröffnungsbilanz 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung 

GemHVO-Doppik Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

HMdIS Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport  

HGO Hessische Gemeindeordnung 

IDR Institut der Rechnungsprüfer 

IKS Internes Kontrollsystem 

KLR Kosten- und Leistungsrechnung 

KVKR Kommunaler Verwaltungskontenrahmen 

NKRS  Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystems 

PRAP Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

SIP Sonderinvestitionsprogramm des Landes 

ZIP Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes  
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10.2 Jahresabschluss der Stadt Laubach per 31.12.2009 

• Vermögensrechnung 

• Ergebnisrechnung 

• Finanzrechnung 

• Teilergebnisrechnungen 

• Teilfinanzrechnungen 

• Anhang 

• Rechenschaftsbericht 

• Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 

 












































































































































































































































